
Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) 
B11.3 – Zuweisung von Beamten und Richtern 
Stand: 11/2025 

Anschrift Personal verwaltende Dienststelle PvStS  Ort und Datum 

 

 
  

 Sachbearbeiter Telefon 

   

  Beschäftigungsdienststelle 

    

    
Landesamt für Steuern und Finanzen 
 
Arb.Gr. 

 

 
Mitteilung zur Zuweisung 
von Beamten und Richtern des Freistaa-
tes Sachsen gem. § 20 BeamtStG 
Anlagen: 
 
 Zuweisungsverfügung (im Abdruck) 
 
 _____________________________ 

  
  
Geschäftszeichen des LSF Name, Vorname  
Sachbearb.-Nr. Personalnummer   

   

 Die/Der Bedienstete wurde mit Verfügung vom   Az.:   

 mit Wirkung vom  für die Zeit vom   bis   

 der Dienststelle   

 (Anschrift)   

 zur Dienstleistung zugewiesen.   

 Lt. Verfügung vom   Verlängerung bis    

 Neue Personal verw. Stelle   

 Dienstantritt am:    

 Bisherige Dienststelle   

      
 Die Bezüge sind für die Dauer der Zuweisung zu Lasten der bisherigen Dienststelle zu zahlen (Ziff. II Nr. 3 

i.V.m. Nr. 2 b SäVAZVwV): 
 

 Kapitel:  Titel-Pz:    MbStS (Finanzkreis)   Kostenstelle    

    
 

Eine Vereinbarung über die Erhebung einer Versorgungskostenbeteiligung/Versorgungszuschlag wurde 
abgeschlossen:  

              Ja, am         (Abdruck an Ref. 338 übersenden)  

             Nein, wird unverzüglich (an Ref. 338) nachgereicht.  

 Bei der Personalkostenanforderung ist Umsatzsteuer zu erheben:  ja  nein  

     Die gezahlten Personalausgaben sind vierteljährlich :  
  Name/ Ansprech-

partner: 
  

  Anschrift:   
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Vor der Zuweisung an die Beteiligung des LSF, Referat 338D, Versorgung wegen der Versorgungskostenbeteiligung denken!


Hinweis
Mitteilung an die PvSt nur, wenn umsatzsteuerpflichtige Personalmaßnahme (Ziff. II Nr. 4 SäVAZVwV)



Landesamt für Steuern und Finanzen (LSF) 
B11.3 – Zuweisung von Beamten und Richtern 
Stand: 11/2025 

 
    

  

         
 
 

    

  
 

 

     

Gemäß Ziff. III  ________  SäVAZVwV  wird in folgendem Umfang auf die Erstattung der Personal-
ausgaben verzichtet:

vollständig

Bei Verzicht gem. Ziffer III. Nr. 6 SäVAZVwV:  Die  Einwilligung des Sächsischen Staatsministeri-
ums der Finanzen

liegt bei.                                  wird  nachgereicht.   

    
        

Erhält der Beamte aus der Verwendung anderweitig Bezüge (§  15  Abs. 2  SächsBesG)?
                nein                                        ja (Bitte Anrechnungsentscheidung beifügen!)   

  Ende der Zuweisung 

 Dienstantritt am  bei Dienststelle  

    Bemerkungen: 
  
 
 
 
Die Richtigkeit der vorstehend aufgeführten Angaben wird bestätigt. 
  

Datum   Unterschrift Stempel 
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	Hinweis1: Besteht Anspruch auf Zulagen oder Aufwandsentschädigungen, ist eine Mitteilung mit dem entsprechenden Formblatt erforderlich.  Der Wegfall von Zulagen/Aufwandsentschädigungen ist ebenfalls mit dem entsprechenden Formblatt mitzuteilen.
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